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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1935

Norm

EO §146

EO §162

Rechtssatz

Die Zwangsversteigerung von Liegenschaften kann in der Weise vorgenommen werden, daß sie zuerst parzellenweise,

dann nach Grundbuchskörpern und endlich gemeinsam ausgeboten werden.
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